
Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Issum 
 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes Issum-Sevelen Nr. 4 –Erholungsgebiet Se-
velen- 2. Änderung im Bereich Hoerstgener Straße/Parkstraße 
 
 
Der Rat der Gemeinde Issum hat in seiner Sitzung am 18.06.2020 folgenden Be-
schluss gefasst: 
 
Die 2. Änderung des Bebauungsplans Issum-Sevelen Nr. 4 –Erholungsgebiet Seve-
len- wird gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 7 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) als Satzung und die Begrün-
dung zum Bebauungsplan vom 19.03.2020 im Sinne von § 3 Abs. 2 BauGB (Ent-
wurfsbegründung) gemäß § 9 Abs. 8 BauGB als Entscheidungsbegründung be-
schlossen. 
 
Erklärung gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über die öffentliche Bekanntma-
chung von kommunalem Ortsrecht 
 
Der Satzungsbeschluss für die Aufstellung des Bebauungsplanes Issum-Sevelen Nr. 
4 –Erholungsgebiet Sevelen- 2. Änderung wurde durch den Rat der Gemeinde Issum 
am 18.06.2020 gefasst. 
 
Es wird hiermit gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über die öffentliche Bekanntma-
chung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung) vom 26.08.1999 
–GV.NRW 2023, zuletzt geändert durch VO vom 05.11.2015 (GV. NRW. S. 741) be-
stätigt, dass der Wortlaut des Satzungsbeschlusses mit dem Beschluss des Rates 
der Gemeinde Issum vom 18.06.2020 übereinstimmt und dass verfahrensgemäß die 
Bestimmungen des § 2 Abs. 1 und 2 der Bekanntmachungsverordnung beachtet 
worden sind. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Satzungsbeschluss für die Aufstellung des Bebauungsplanes Issum-Sevelen Nr. 
4 –Erholungsgebiet Sevelen- vom 18.06.2020 wird hiermit öffentlich bekanntge-
macht. 
 
Auf die Vorschrift des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 3 und Abs. 4 des Baugesetzbuches 
über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Ein-
griffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des BauGB bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist. Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den 
Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 BauGB). 
 



Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666/SGV 
NRW 2023) in der zurzeit geltenden Fassung wird auf folgende Rechtsfolgen hinge-
wiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen 
Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es 
sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige- 
verfahren wurde nicht durchgeführt, 
 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut- 
zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 

 
oder 
 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
    und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
    die den Mangel ergibt. 

 

 
Der Bebauungsplan und die Begründung können ab sofort im Rathaus der Gemein-
de Issum, Herrlichkeit 7-9, Zimmer 111 (Bauamt) an den Werktagen – montags bis 
donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr sowie frei-
tags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr – von jedermann eingesehen werden. Über den In-
halt des Planes und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. Die vor-
genannten Unterlagen können ebenfalls auf der Internetseite der Gemeinde Issum 
unter https://www.issum.de/de/inhalt/bebauungsplaene/&nid1=75076 eingesehen 
werden. 
 

Issum, 02.07.2020 
Der Bürgermeister 
in Vertretung 
 
 
Happe 

https://www.issum.de/de/inhalt/bebauungsplaene/&nid1=75076




Die 2. Änderung des Bebauungsplans Issum-Sevelen Nr. 4 der Gemeinde Issum ist
auf Grundlage

· des Baugesetzbuches (BauGB) vom 03. November 2017 (BGBl. I Nr. 72 vom 10.11.2017
S. 3634) Gl.-Nr.: 213-1

· der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -
BauNVO) vom 21. November 2017 (BGBl. I Nr. 75 vom 29.11.2017 S. 3786) Gl.-Nr.:
213-1-2

· der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des
Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I
1991 S. 58; .... 04.05.2017 S. 1057) Gl.-Nr.: 213-1-6

· der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 - BauO
NRW 2018) - vom 21. Juli 2018 (GV NRW Nr. 19 vom 03.08.2018 S. 421;
.... 26.03.2019 S. 193) Gl.-Nr.: 232

· des Wasserhaushaltsgesetzes - Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts - WHG - vom
31. Juli 2009 (BGBl. I Nr. 51 vom 06.08.2009 S. 2585; .... 04.12.2018 S. 2254) Gl.-Nr.:
753-1

· des Landeswassergesetzes - Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen - LWG -
vom 08. Juli 2016 (GV. NRW Nr. 22 vom 15.07.2016 S. 559; .... 02.07.2019 S. 341) Gl.
Nr.: 77

· des Bundesnaturschutzgesetzes - Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege -
BNatSchG - vom 29. Juli 2009 (BGBl. I Nr. 51 vom 06.08.2009 S. 2542; .... 13.05.2019 S.
706) - Gl.-Nr.: 791-9

· des Landesnaturschutzgesetzes - Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein- Westfalen -
LNatSchG NRW - vom 15. November 2016 (GV. NRW. Nr. 34 vom 24.11.2016 S. 934; ....
26.03.2019 S. 193, ber. 214) Gl.-Nr.: 791

· der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindeordnung - GO NRW)
vom 14. Juli 1994 (GV. 1994 S. 666; …… 11.04.2019 S. 202) Gl.-Nr.: 2023

erarbeitet worden.
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1. Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 BauGB)

Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen
des öffentlichen und privaten Bereichs, Flächen für Gemeinbedarf, Flächen für
Spiel- und Sportanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Flächen für Gemeinbedarf

Einrichtungen und Anlagen "Feuerwehr"

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 20 BauNVO
und § 9 Abs. 3 BauGB)

Grundflächenzahl 

Höhe der baulichen Anlagen als Höchstmaß:
Oberkante (OK) baulicher Anlagen maximal in m über NN (bez. auf
das jeweilige Baufenster

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)

Überbaubare Grundstücksfläche bzw. Baufenster

Baugrenze (entspricht der Bauweise)

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Bereiche ohne Ein-/Ausfahrten

Ein-/Ausfahrt nur Einsatzfahrzeuge (Alarmausfahrt)

Ein-/Ausfahrt Stellplatzanlage Einsatzkräfte

Flächen für die Landwirtschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB)

Flächen für die Landwirtschaft

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 a und b BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Anpflanzung Sträucher

Erhaltung von Bäumen

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen

max. 42,50 m ü. NN
OK baul. Anlagen

E + A
Alarmausfahrt

E + A
Stpl. Einsatzkräfte

A 1

Einsatzfahrzeuge

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und
Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)
Zweckbestimmung Stellplatzanlage/Fahrradstellplätze

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9
Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung (Anpflanzungsflächen; § 9 Abs.
1 Nr. 25 BauGB)

2. Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB)

öffentliche Straßenverkehrsflächen (hier: Landesstraße L 478; StrWG
NRW)

Straßenbegrenzungslinie

Genehmigsungsbedürftigkeit baulicher Anlagen L 478 gem. § 25
Abs. 1 Nr. 1 StrWG NRW - jew. 40 m gemessen vom äußeren Rand
der befestigten Fahrbahn (Anbaubeschränkungszone)

Verbot Anlagen der Außenwerbung L 478 gem. § 28 Abs. 1 StrWG
NRW - jew. 20 m gemessen vom äußeren Rand der befestigten
Fahrbahn

oberirdische 10 kV-Leitung (vgl. Hinweis 10)

3. Darstellungen der Vermessung (ohne Normcharakter)
 

Bemaßung Winkel

Grenze vorhandener Flurstücke und Flurstücksnummer

Höhenpunkte in m ü. NN sonstige Vermaßungen

Baumstandorte im Geltungsbereich und in den Geltungsbereich hin-
einkragende Baumkronen mit Traufbereiche gemäß Vermessung

Baumstandorte aus Luftbild digitalisiert

4. Hinweise
Sichtfelder (Anfahr-/Annäherungssicht) bei 70 km/h Sie sind von sichtbehindernden
Anlagen jeglicher Art sowie Aufwuchs ab einer Höhe von 80 cm dauerhaft freizuhal-
ten.

Sichtfeld Annäherungssicht "Alarmausfahrt / Ein- u. Ausfahrt Einsatz-
fahrzeuge"

Sichtfeld Anfahrsicht "Alarmausfahrt / Ein- u. Ausfahrt Einsatzfahr-
zeuge"

Sichtfeld Annäherungssicht "Ein- u. Ausfahrt Stellplatzanlage Einsatz-
kräfte"
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Aufstellung

Der Rat der Gemeinde Issum hat in seiner Sitzung am 04.12.2018 den Beschluss zur

Aufstellung gefasst. Der Beschluss des Rates ist am 24.04.2019 ortsüblich bekannt

gemacht worden.

Auslegung

Der Rat der Gemeinde Issum hat in seiner Sitzung am 01.10.2019 den Bebauungs-

planentwurf mit Begründung gebilligt und die öffentliche Auslegung für die Dauer

eines Monats beschlossen.

Nach ortsüblicher Bekanntmachung am 11.10.2019 wurde der Bebauungsplanentwurf

mit Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom 28.10.2019 bis einschließlich

29.11.2019 öffentlich ausgelegt und gleichzeitig die Beteiligung der Behörden und

sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom

25.10.2019 durchgeführt.

Issum, den ........2019    Der Bürgermeister

.....................................

     Brüx

Bekanntmachung / In-Kraft-Treten

Der Beschluss des Rates der Gemeinde Issum vom 18.06.2020 wurde gemäß § 10

Abs. 3 BauGB am ...................2020 ortsüblich bekannt gemacht.

Die Satzung ist am ................2020 in Kraft getreten.

Issum, den ................    Der Bürgermeister

..........................................

     Brüx

Ausfertigung

Der Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung und Textlichen Festsetzungen

und Hinweisen, stimmt mit dem Satzungsbeschluss des Rates der Gemeinde Issum

vom 18.06.2020 überein.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Issum, den ................2020    Der Bürgermeister

...........................................

     Brüx

Plangrundlage

Die Plangrundlage dieses Bebauungsplans stimmt mit dem amtlichen

Katasternachweis und der Örtlichkeit überein. Die geometrische Eindeutigkeit wird

bescheinigt.

Stand der Katasterkarte: ....................

Geldern, den ..............2020

ÖbVI Dipl.-Ing. Werner Hax ...........................................

          Hax 

Planerstellung

Moers, den ........2020 ..........................................

      Müller (S91244)

Büro für
Umweltplanung und -beratung    Projektentwicklung    Städtebau
Umweltverträglichkeitsstudien    Landschaftspflegerische Begleitplanung
Biotopmanagement    Gartenarchitektur    Freiraumplanung
Grünordnungsplanungen    Abgrabungen    Deponien
Gewässerplanung    Wasserwirtschaft

Dipl.-Ing. Wolfgang Kerstan      Dipl.-Ing. Gregor Stanislowski

Carl-Peschken-Straße 12     47441 Moers
Tel.: 02841 / 7905-0    Fax: 02841 / 7905-55
info@langegbr.de             www.langegbr.de

Ingenieur- und Planungsbüro LANGE GbR

1. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 3 BauGB
i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO und § 18 Abs. 2 BauNVO)

1.1 Innerhalb der Flächen für Gemeinbedarf Einrichtungen und Anlagen "Feuerwehr"
gilt als die Höhe der Oberkante baulicher Anlagen - OK - das Maß von der Be-
zugsebene Normalnull (NN) bis zum oberen Abschluss des Daches (einschließ-
lich Aufkantungen). Die festgesetzten Höhen der Oberkanten der baulichen An-
lagen (bezogen auf das jeweilige Baufenster/überbaubare Grundstücksflächen)
dürfen durch Kamine, Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie, Lüftungs- und
Klimaanlagen und/oder sonstige Dachaufbauten um bis zu 2,0 m überschritten
werden.

1.2 Innerhalb der Flächen für Gemeinbedarf Einrichtungen und Anlagen "Feuerwehr"
darf die Höhe der Oberkante des Erdgeschossfußbodens baulicher Anlagen - OK
EFH - nicht tiefer als 27,50 m ü. NN liegen.

2. Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB
i.V.m. § 12 Abs. 6 BauNVO)

2.1 Innerhalb der Flächen für Gemeinbedarf Einrichtungen und Anlagen "Feuerwehr"
sind Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Fahrräder ausschließlich auf den in der
Planzeichnung festgesetzten Flächen zulässig.

3. Öffentliche Verkehrsflächen sowie der Anschluss anderer Flächen an die
Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

3.1 Innerhalb der Flächen für Gemeinbedarf Einrichtungen und Anlagen "Feuerwehr"
ist ausschließlich an den in der Planzeichnung bezeichneten Stellen jeweils eine
Ein-/Ausfahrt für Feuerwehreinsatzfahrzeuge sowie den sonstigen KFZ-/Fahrrad-
verkehr zulässig. Die Breite sowie die Zuordnung der Zufahrten ergeben sich
jeweils aus der Planzeichnung.

4. Flächen für Gemeinbedarf Einrichtungen und Anlagen „Feuerwehr“ i.V.m
Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft und Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 5, 20 und 25a BauGB)

4.1 Die Anpflanzungsfläche mit der Bezeichnung A 1 ist unter Berücksichtigung eines
3 m breiten Pflegewegs (Ausbildung als Wiesenweg) entlang der Anpflanzungs-
fläche mit der Bezeichnung A 2 als 3 bis 5-reihige freiwachsende Strauchhecke
mit lebensraumtypischen Sträuchern/Wildsträuchern und auf mindestens 5 % der
Fläche mit einzelnen Heistern oder Hochstämmen II. Ordnung zu bepflanzen. Es
sind folgende Gehölze und Qualitäten zu verwenden:

Sträucher/ Wildsträucher (Qualität 2x verpflanzte Sträucher 100-125 cm;
Pflanzraster 1x1 m, Reihen um 0,5 m gegeneinander versetzt):
Faulbaum Rhamnus frangula Gemeiner Schneeball Viburnum opulus
Haselnuss Corylus avellana Kornelkirsche Cornus mas
Pfaffenhütchen Euonymus europaeus Roter Hartriegel Cornus sanguinea
Schlehe Prunus spinosa (niedrigwüchsig)
Schwarzer Holunder Sambucus nigra Weißdorn Crataegus monogyna
Wildrose (Apfel-, Essig-, Hundsrose) Rosa spec. (niedrigwüchsig)

Heister/ Hochstämme II. Ordnung (Qualität verpflanzte Heister, 125-150 cm /
Hochstamm, 3x verpflanzt, mit Drahtballierung, STU 16-18 cm; Abstand der
Gehölze untereinander mind. 7 m)
Eberesche Sorbus aucuparia Feldahorn Acer campestre
Hainbuche Carpinus betulus Holzapfel Malus sylvestris
Holz-/ Wildbirne Pyrus pyraster

4.2 Die Anpflanzungsfläche mit der Bezeichnung A 2 ist als mindestens 2-reihige
freiwachsende Strauchhecke mit lebensraumtypischen Sträuchern/Wildsträu-
chern der unter Festsetzung 4.1 aufgeführten Gehölze, Qualitäten und Pflanzab-
stand zu bepflanzen.

4.3 Gemäß den zeichnerischen Festsetzungen "Anpflanzung von Sträuchern" ist ent-
lang der östlichen Grenzen der Flächen für Gemeinbedarf Einrichtungen und An-
lagen "Feuerwehr" eine durchgehende Schnitthecke (Endzustand maximal 0,5 m
breit und maximal 2,0 m hoch, Ausnahme im Bereich der hinweislich im Bebau-
ungsplan abgetragenen Sichtfelder (Anfahr- und Annäherungssicht) maximal
0,8 m hoch) mit einer Gehölzart der nachfolgenden Liste innerhalb von mindes-
tens 1,5 m breiten Pflanzstreifen anzulegen.

     Schnitthecke (Qualität Heckenpflanze, 2x verpflanzt, 100-125 cm; pro lfd. Meter 4
Pflanzen)

Hainbuche Carpinus betulus Eingriff. Weißdorn Crataegus monogyna
Buche Fagus sylvatica

4.4  Gemäß den zeichnerischen Festsetzungen „Anpflanzung von Sträuchern“ sind

a. entlang der südlichen Grenze der Flächen für Gemeinbedarf Einrichtungen und
Anlagen "Feuerwehr" unter Berücksichtigung der festgesetzten Ein-/Ausfahrtbe-
reiche und

b. entlang der Westgrenze der umgrenzten Flächen für KFZ-/Fahrradstellplätze
sowie beidseits des festgesetzten Ein-/Ausfahrtbereichs sonstiger KFZ-/Fahrrad-
verkehr

jeweils durchgehende Schnitthecken (Endzustand maximal 0,5 m breit und
maximal 0,8 m hoch) mit einer Gehölzart der unter Festsetzung 4.3 enthaltenen
Liste  innerhalb von mindestens 1,5 m breiten Pflanzstreifen anzulegen.

4.5 Alle unter den Festsetzungen 4.1 bis 4.4 genannten Anpflanzungen sind dauer-
haft zu erhalten und bei Abgang in der darauffolgenden Pflanzperiode gleichartig
zu ersetzen. Nachbarrechtliche Grenzabstände sind einzuhalten. Der Einsatz von
chemisch-synthetischen Pflanzenbehandlungs- und Düngemitteln ist unzulässig.
Das Einbringen von Kies-, Schotterflächen, Folien und Vliesmaterialen ist unzu-
lässig.

5. Flächen für die Landwirtschaft i.V.m. Planungen, Nutzungsregelungen,
Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft und Flächen zum
Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9
Abs. 1 Nr. 18a, 20 und 25a BauGB)

5.1 Innerhalb der umgrenzten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist eine Wiese mit mindestens
sieben Obstgehölzen anzulegen. Eine Veränderung der vorhandenen Topogra-
phie ist nicht zulässig. Es sind Obstbaumgehölze entsprechend fachlicher Vor-
gaben zu geeigneten alten/regionaltypischen Obstbaumsorten (als Hochstämme;
Qualität 3x verpflanzt, Stammumfang 12-14 cm) zu verwenden. Erziehungs-,
Erhaltungs- und Verjüngungsmaßnahmen sind zu berücksichtigen. Die Anord-
nung der einzelnen Obstgehölze auf der Fläche ist in unregelmäßigen Abständen
(mindestens 10-12 m untereinander) vorzunehmen. Nachbarrechtliche Grenzab-
stände sind einzuhalten. 
Die Fläche ist als extensive Mähwiese auszubilden mit 1-2-maliger jährlicher
Mahd mit Abtransport des Mahdgutes: 1. Schnitt ab dem 15. Juni eines Jahres, 2.
Schnitt ab 15. September eines Jahres). Eine Beweidung der Fläche, auch in
extensiver Form, ist nicht zulässig. Auf der Fläche aufkommende Gehölze sind
zu entfernen. Der Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenbehandlungs-
und Düngemitteln ist unzulässig.
Die Obstbäume und die Mähwiese sind dauerhaft zu erhalten. Abgehende
Obstbäume sind in der darauf folgenden Pflanzperiode gleichartig zu ersetzen.

6. Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW)

6.1 Zur Einfriedung der Flächen für Gemeinbedarf Einrichtungen und Anlagen
"Feuerwehr" sind randlich Zaun- und Tor-/Schrankenanlagen (Stabgitter-Zaun-
anlage oder vergleichbare Ausführungen) mit einer Höhe von bis zu 2,0 m in
folgenden Farben zulässig: grün (analog RAL 6001 (smaragdgrün), RAL 6005
(moosgrün), RAL 6028 (russischgrün) bis grau (analog RAL 7033 (zementgrau),
RAL 7037 (alugrau / staubgrau)).

6.2 Innerhalb der Flächen für Gemeinbedarf Einrichtungen und Anlagen "Feuerwehr"
sind Anlagen der Außenwerbung mit Ausnahme des Schriftzugs der Feuerwehr
der Gemeinde Issum unzulässig.

6.3 Innerhalb der Flächen für Gemeinbedarf Einrichtungen und Anlagen "Feuerwehr"
sind Stützmauern (L-Steine o.ä.) zum Abfangen von Höhenunterschieden im
Übergang zu außerhalb angrenzenden Flurstücken nicht zulässig. Erforderliche
Erdböschungen sind im Verhältnis 1:1,5 oder flacher zu gestalten.

2. Hinweise
(1) Vor Beginn der Bauarbeiten ist der höchste zu berücksichtigende Grund-

wasserstand bei der Linksniederrheinischen Entwässerungs-Genossenschaft
(LINEG) zu erfragen.

(2) Wenn bei Erdarbeiten kultur- oder erdgeschichtliche Bodenfunde (etwa Ton-
scherben, Metallfunde, dunkle Bodenverfärbungen, Knochen, Fossilien o.ä.) ent-
deckt werden, ist nach §§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NRW die Entdeckung
der Gemeinde oder dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle
Xanten, Augustusring 3 in 46509 Xanten, Tel. 02801 - 776290 anzuzeigen und

Xanten, Augustusring 3 in 46509 Xanten, Tel. 02801 - 776290 anzuzeigen und
die Entdeckung drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten.

(3) Der Geltungsbereich befindet sich in der Erdbebenzone 0 und der Unter-
grundklasse T gemäß der Karte der Erdbebenzonen und geologischen Unter-
grundklassen der Bundesrepublik Deutschland 1 : 350.000, Bundesland Nord-
rhein-Westfalen (DIN EN 1998-1/NA: 2011-01). Innerhalb der Erdbebenzone 0
müssen gemäß DIN 4149 für übliche Hochbauten keine besonderen Maßnahmen
hinsichtlich potenzieller Erdbebeneinwirkungen ergriffen werden. Es wird jedoch
dringend empfohlen, im Sinne der Schutzziele der DIN 4149 für Bauwerke der
Bedeutungsklassen III und IV entsprechend den Regelungen nach Erdbebenzo-
ne 1 zu verfahren. Dieser Fall ist bei Feuerwehrhäusern etc. (Bedeutungsklasse
IV nach DIN 4149) ausdrücklich gegeben. Anwendungsteile von DIN EN 1998,
die nicht durch DIN 4149 abgedeckt werden, sind als Stand der Technik zu
berücksichtigen. Dies betrifft hier insbesondere DIN EN 1998, Teil 5 "Gründun-
gen, Stützbauwerke und geotechnische Aspekte".

(4) Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen liefern
Hinweise auf vermehrte Bodenkampfhandlungen. Insbesondere existiert ein kon-
kreter Verdacht auf Kampfmittel bzw. Militäreinrichtungen des 2. Weltkrieges
(Schützenloch). Die Bezirksregierung Düsseldorf - Kampfmittelbeseitigungsdienst
(KBD) empfiehlt eine Überprüfung des Geltungsbereichs auf Kampfmittel sowie
des konkreten Verdachts. Auf das Formular Antrag auf Kampfmitteluntersuchung
wird verwiesen.
Sofern Kampfmittel gefunden werden, sind die Bauarbeiten sofort einzustellen
und die zuständige Ordnungsbehörde oder eine Polizeidienststelle unverzüglich
zu verständigen. Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastun-
gen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc., wird eine Sicher-
heitsdetektion empfohlen. In diesem Fall ist das Merkblatt für Baugrundeingriffe
der Bezirksregierung Düsseldorf zu beachten.

(5) Es wird darauf hingewiesen, dass für den Einbau von sekundären Baustoffen
(Aschen, Schlacken, aufbereiteten Bauschutt, RCL-Material, umgelagerte Böden
o.a.), auch unterhalb einer wasserundurchlässigen Abdeckung, zuvor eine
separate wasserrechtliche Erlaubnis des Kreises Kleve einzuholen ist.

(6) Der Landesbetrieb Straßenbau NRW weist darauf hin, dass bauliche Anlagen,
welche über neue Zufahrten und Zugänge an die freie Strecke der Landesstraße
angeschlossen werden, oder bestehende Zufahrten geändert werden, der
Zustimmung der Straßenbauverwaltung bedürfen. Die Flächen für Gemeinbedarf
Einrichtungen und Anlagen "Feuerwehr" sind zur L 478 hin lückenlos und dauer-
haft einzufriedigen. Die Entwässerung der L 478 ist sicherzustellen. Bei Kreu-
zungen der L 478 durch Versorgungsleitungen ist die Abstimmung mit der
Straßenbauverwaltung außerhalb des Planverfahrens erforderlich.

(7) Zur 2. Änderung des Bebauungsplans Issum-Sevelen Nr. 4 wurde eine Eingriffs-
Ausgleichsbilanzierung als Teil des Umweltberichts erarbeitet. Der nicht inner-
halb des Geltungsbereichs zu erbringende, notwendige naturschutzrechtliche
Ausgleich (Defizit 16.823 ÖWE) wird extern, innerhalb des Gemeindegebiets
Issum, im Bereich des "Ökokontos Heidemann" auf Teilflächen des Flurstücks
78, Flur 5, Gemarkung Issum erbracht.
Im Bebauungsplan werden fünf Alleebäume (als Teil des Alleekatasters
AL-KLE-0127) auf der Nordseite der L 478 als Verlust in die Eingriffs-/Aus-
gleichsbilanzierung eingestellt. Zwei Bäume (Bezeichnung 3 und 5 gemäß Plan-
zeichnung) müssen aufgrund der Anlage der Alarmausfahrt Einsatzfahrzeuge
und der Stellplatzanlage für Einsatzkräfte entfallen. Die Entscheidung über die
Entnahme der drei weiteren Bäume (Bezeichnung 1, 2 und 4 gemäß Planzeich-
nung) erfolgt nach Einzelfallprüfung zur Gewährleistung der verkehrlichen Sicher-
heit. Entsprechende Ersatzmaßnahmen sind im Zuge des Fällantrags zu regeln.
Mögliche Ersatzstandorte sind im Umweltbericht benannt.

(8) Es wurde ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag mit folgendem Ergebnis erstellt:
Der Planungsraum stellt für die planungsrelevanten Arten aufgrund seines struk-
turarmen Habitatgefüges in störungsintensiver Lage und der regelmäßigen Nut-
zung als Weide keinen geeigneten Lebensraum dar. Zur Vermeidung möglicher
Betroffenheiten ubiquitär vorkommender europäischer Vogelarten ("Allerwelts-
arten") sind für Eingriffe in Gehölze Bauzeitenregelungen zu berücksichtigen
(Rodungen nicht in der Zeit vom 01. März bis zum 30. September eines Jahres).
Eine Prüfung der Voraussetzung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG
kann entfallen. Auf die Hinweise des Protokolls C der Artenschutzprüfung (dem
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag angehangen) wird verwiesen.

(9) Innerhalb der Öffentlichen Straßenverkehrsfläche (L 478) sind erforderliche Maß-
nahmen zum Erhalt des Lichtraumprofils für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr
fach- und artgerecht i.S. der DIN 18920 und in Abstimmung mit dem Straßen-
baulastträger auszuführen.

(10) Im Nordosten des Geltungsbereichs befindet sich ein Mast der die Fläche für
Gemeinbedarf tw. überkragenden oberirdischen 10 kV-Leitung. Aufgrund der
Netzanschlussfrage mit erhöhter Leistung für das neue Feuerwehrgerätehaus
wird ein Anschluss direkt aus der Ortsnetzstation Parkstraße erforderlich. Des-
halb ist im Zuge der Erstellung dieses Netzanschlusses geplant, zwei Felder der
Mittelspannungsfreileitung von der C-Station Parkstraße bis zum Fluchtmast an
der Hoerstgener Straße zu demontieren und eine neue Mittelspannungskabel-
trasse aus der Station Parkstraße innerhalb des Straßenkörpers Parkstraße und
entlang der Hoerstgener Straße (öffentliche Straßen) bis zum Fluchtmast zu ver-
legen. Auf die Notwendigkeit der grundbuchlichen Sicherung entsprechender Lei-
tungsrechte in nachfolgenden Verfahren wird hingewiesen.

(11) Teile des Geltungsbereichs befinden sich im 3.3.4 LSG-Im Bereich der Gelderner
und Sevelener Heide und im Entwicklungsziel 5 "Ausstattung der Landschaft für
Zwecke des Immissionsschutzes oder der Verbesserung des Klimas gemäß
Landschaftsplan Nr. 13 Geldern-Issum des Kreises Kleve. Der Kreis Kleve als
Träger der Landschaftsplanung hat der Planung in seiner Stellungnahme vom
03.12.2019 zur 9. FNP-Änderung vorsorglich widersprochen. Der Kreistag als
Satzungsgeber des Landschaftsplans hat in der Sitzung vom 28.05.2020 der Pla-
nung und damit dem Zurücktreten der Festsetzungen des Landschaftsplans zu-
gestimmt.

(12) Lärmschutzmaßnahmen
Zur 2. Änderung des Bebauungsplans Issum-Sevelen Nr. 4 wurde die Schall-
technische Untersuchung Bericht Nr. 3958.1/01 Stand: 16.04.2019 durch die
Wenker & Gesing Akustik und Immissionsschutz GmbH erarbeitet. Daraus erge-
ben sich keine im B-Plan zu treffenden Lärmschutzfestsetzungen. Zum Schutz
der Nachbarschaft bzw. zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen
durch Geräusche sind jedoch folgende Schallschutzmaßnahmen umzusetzen:
Der Regelbetrieb (Übungen, Schulungen etc.) ist so zu organisieren, dass im
Nachtzeitraum (22.00 - 6.00 Uhr) keine Fahrzeugbewegungen von Einsatzfahr-
zeugen erforderlich sind.
Sofern es die Situation zulässt, sollten Martinshörner nicht bereits auf dem
Alarmhof, sondern erst auf der Hoerstgener Straße (L 478) zum Einsatz kommen.
Für den Fall, dass von den in der Schalltechnischen Untersuchung zugrunde ge-
legten Angaben bzw. Maßnahmen abgewichen wird oder zusätzliche Anlagen/
Einrichtungen (z.B. lärmrelevante Aggregate (Klimatechnik, Pumpen o.ä.) zum
Einsatz kommen sollen, die in der Nachbarschaft einen relevanten Immissions-
beitrag leisten, ist ein gesonderter Nachweis zur Einhaltung der Immissionsricht-
werte in Anlehnung der TA Lärm in der geltenden Fassung für den Regelbetrieb
im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens erforderlich.

(13) Geotechnische Stellungnahme
Zur 2. Änderung des Bebauungsplans Issum-Sevelen Nr. 4 wurde die Geotech-
nische Stellungnahme zu den Baugrund-, Grundwasser- und Gründungsverhält-
nissen hinsichtlich Tragsicherheit sowie Angaben zur Versickerungsfähigkeit der
anstehenden Böden (Bearbeitungsnummer: G 195/19) Stand 05.06.2019 durch
das ibl institut für baustoffprüfung und beratung laermann gmbh erarbeitet. In der
Stellungnahme sind die Bodenuntersuchungen und die daraus resultierenden
Ergebnisse beschrieben, erste Angaben für die Ausschreibung der Erdarbeiten
und die erdstatischen Berechnungen sowie eine Vordimensionierung der Grün-
dung gemacht und allgemeine Hinweise zur Bauausführung gegeben worden, die
für die nachfolgenden Verfahren zu beachten sind.

(14) Der Geltungsbereich befindet sich über dem auf Steinkohle verliehenen Berg-
werksfeld "Alfred" im Eigentum der RAG Aktiengesellschaft.

(15) Der Geltungsbereich befindet sich im Bereich der Luftverteidigungsanlage
Marienbaum (35 km-Radius).

(16) Überlagernde Festsetzungen: In der Planzeichnung des Bebauungsplans tritt bei
einer Überlagerung der Planzeichen Baugrenzen und Umgrenzung von Flächen
für Stellplätze die umgrenzte Fläche für Stellplätze graphisch hinter die
Baugrenze zurück. In der X-Planung/PlanzV handelt es sich bei den hinterlegten
Dateninformationen jedoch um jeweils geschlossene Flächen, deren Grenzen
sich überlagern.

(17) Soweit in den textlichen Festsetzungen auf technische Regelwerke, Erlasse,
DIN-Normen, VDI-Richtlinien, Richtlinien anderer Art sowie sonstige Vorschriften
Bezug genommen wird, können diese bei der Gemeinde Issum, Rathaus,
Fachbereich 2 - Planen, Bauen, Wohnen und Grünfläche, Herrlichkeit 7-9 in
47661 Issum, an jedem behördlichen Arbeitstag während der Dienststunden
eingesehen werden.

Sichtfeld Anfahrsicht "Ein- u. Ausfahrt Stellplatzanlage Einsatzkräfte"

Neuanlage der Zu-/Abfahrt Feuerwehreinsatzfahrzeuge (bis zur
Fahrbahn der L 478)

Neuanlage der Zu-/Abfahrt sonstigen KFZ-/Fahrradverkehrs (bis zur
Fahrbahn der L 478)

Busse (Reisebus/Gelenkbus) im Bereich der Bushaltestelle

Demontage der oberirdischen Stromleitung geplant

bei Ausnutzung der Festsetzungen zu entnehmende Bäume mit
Bezeichnung 1 bis 5
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2. Änderung des Bebauungsplans Issum-Sevelen Nr. 4
-Erholungsgebiet Sevelen- im Bereich Hoerstgener Straße /Parkstraße
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